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Vorwort

m Rahmen der personlichen

Zukunfts- und Finanzplanung
kommt der Vorsorge fir das
Alter eine zentrale Bedeutung zu. Auch der vorzeitige Ruhestands-
eintritt wegen Dienstunfahigkeit und die Frage nach der Absiche-
rung der Hinterbliebenen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Die
Grundlage der Absicherung von Beamtinnen und Beamten bilden
in diesen Fallen die Leistungen der Beamtenversorgung. Diese Ver-
sorgung mit ihren Voraussetzungen ist deshalb wesentliche Ent-
scheidungsgrundlage flr die Ausgestaltung zuséatzlicher privater
Vorsorge. Aber auch bei wichtigen persdnlichen Entscheidungen
sind regelmaBig die versorgungsrechtlichen Folgen von Interesse.
Wie wirken sich Kindererziehungszeiten aus? Was passiert bei Al-
tersteilzeit? Gibt es Versorgungsabschldge, wenn ich vorzeitig in
den Ruhestand trete?

Die vorliegende Broschire soll Ihnen helfen, auf diese Fragen Ant-
worten zu finden und einen Uberblick Uber die Beamtenversorgung
und ihre Leistungen geben.

Vbl o

e Fahrenschon Franz Josef Pschierer
Staatsminister Staatssekretar
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Grundziige der Beamtenversorgung

Einleitung

Aus Griinden der Ubersichtlichkeit konnten in der Broschiire nur
die versorgungsrechtlichen Vorschriften angesprochen werden, die
in der Uiberwiegenden Zahl der Félle einschlégig sind. Der Inhalt der
Broschire beruht auf dem Rechtsstand September 2009; spatere
Rechtsanderungen wurden nicht mehr berlcksichtigt. Bis Inkraft-
treten eines bayerischen Versorgungsgesetzes gilt das Beamtenver-
sorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung
(§108 BeamtVG). Die nachfolgenden Informationen fir Beamtinnen
und Beamte gelten fur Richterinnen und Richter entsprechend. Aus
Griinden der besseren Lesbarkeit wurde auf den folgenden Seiten
auf die weibliche Form verzichtet.

Rechtsanspriiche kdnnen aus der Broschire nicht hergeleitet wer-
den.



A. Anspruchsvoraussetzungen

A. Anspruchsvoraussetzungen

I. Wer hat Anspruch auf Versorgung?

Ein Ruhegehalt wird nur gewéhrt, wenn der Beamte

* eine Dienstzeit von mindestens funf Jahren abgeleistet hat
oder

e infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschadigung,
die er sich ohne grobes Verschulden bei Austibung oder aus Ver-
anlassung des Dienstes zugezogen hat, dienstunfahig geworden
ist.

Rechtsquelle: § 4 Abs. 1 BeamtVG

In die Wartezeit werden insbesondere eingerechnet

- Beamtendienstzeiten (siehe C II. 1)

- Wehr- oder Zivildienstzeiten (siehe C Il. 2)

- Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhéltnis im offentlichen
Dienst (siehe C Il. 3)

Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit Beginn des Ruhestandes.
Das Beamtenverhaltnis muss durch Eintritt oder Versetzung in den
Ruhestand enden. Endet das Beamtenverhaltnis durch Entlassung
besteht kein Anspruch auf Versorgung; der Beamte wird fur die
Dauer des Beamtenverhéltnisses in der gesetzlichen Rentenversi-

cherung nachversichert.
Rechtsquelle: § 4 Abs. 2 BeamtVG

Die Voraussetzungen fir den Eintritt oder Versetzung in den Ru-
hestand sind im BayBG geregelt; die Versetzung in den Ruhestand
setzt die Erflllung einer versorgungsrechtlichen Wartezeit voraus
(§ 32 BeamtStG):

1. Beamte auf Lebenszeit

Beamte auf Lebenszeit treten mit Erreichen der Altersgrenze in den
Ruhestand.
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Grundziige der Beamtenversorgung

Ergidnzender Hinweis

Flr Arbeitnehmer, die in der gesetzlichen Rentenversicherung versi-
chert sind, hat der Bundesgesetzgeber eine schrittweise Anhebung
der allgemeinen und besonderen Altersgrenzen um 2 Jahre begin-
nend ab dem Jahr 2012 (Geburtsjahrgange ab 1947) beschlossen.
Die Bayerische Staatsregierung hat in den Eckpunkten flir das neue
Dienstrecht angekindigt, diese MaBnahmen im kiinftigen Landes-
recht wirkungsgleich nachzuzeichnen. Die folgenden Angaben be-
ruhen auf dem noch aktuellen Rechtsstand.

Regelaltersgrenze

Als Regelaltersgrenze ist die Vollendung des 65. Lebensjahres
festgelegt. Der Ruhestand beginnt mit Ablauf des Monats in dem
die Altersgrenze erreicht wird.

Rechtsquelle: Art. 62 Satz 1 BayBG
Ausnahmen

e Lehrer an 6ffentlichen Schulen

Lehrer treten mit Ablauf des Schuljahres, das dem Schuljahr voran-
geht, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird, in den Ruhestand.

Beispiel

Lehrer L. vollendetam 5. Marz 2009 das 65. Lebensjahr. Der Ruhestand
wegen Erreichens der Altersgrenze beginnt somit am 1. August 2008.

Rechtsquelle: Art. 62 Satz 2 BayBG
e Wissenschaftliches und kinstlerisches Personal

Wissenschaftliches und kiinstlerisches Personal tritt mit Ablauf
des Semesters, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird, in den
Ruhestand.

Beispiel

Vollendung des 65. Lebensjahres am 5. November 2009. Ruhe-
standseintritt wegen Erreichens der Altersgrenze mit Ablauf des

31. Mé&rz 2010.
Rechtsquelle: Art. 3 Abs. 3 BayHSchPG
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Besondere Altersgrenze

Polizeivollzugsbeamte, Feuerwehrbeamte, Beamte im Strafvoll-
zugsdienst bei den Justizvollzugsanstalten und Beamte des Landes-
amtes fir Verfassungsschutz treten mit Ablauf des Monats, in dem
das 60. Lebensjahr vollendet wird, in den Ruhestand.

Rechtsquelle: Art. 129 bis 132 BayBG

Dienstunfihigkeit

Ein Beamter auf Lebenszeit, der wegen seines korperlichen Zu-
stands oder aus gesundheitlichen Griinden dauerhaft nicht mehr in
der Lage seine Dienstpflichten zu erfillen (dienstunfahig), ist in den
Ruhestand zu versetzen.

Rechtsquelle: § 26 Abs. 1 BeamtStG

Auf Antrag

Ein Beamter auf Lebenszeit kann auf Antrag ohne Nachweis der
Dienstunfahigkeit in den Ruhestand versetzt werden, wenn er

* das 64. Lebensjahr vollendet und keine Altersteilzeit im Block-
modell in Anspruch genommen hat oder

e schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des SGB IX ist und
mindestens das 60. Lebensjahr vollendet hat.

Rechtsquelle: Art. 64 Nr. 1 und Nr. 2 BayBG

2. Beamte auf Probe

Beamte auf Probe sind bei Dienstunfahigkeit infolge eines Dienst-
unfalls oder einer Dienstbeschadigung in den Ruhestand zu ver-
setzen. Er kann in den Ruhestand versetzt werden, wenn er aus
anderen Grinden dienstunfahig geworden ist.

Rechtsquelle: § 28 Abs. 1 und Abs. 2 BeamtStG
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3. Beamte auf Widerruf

Beamte auf Widerruf kdnnen nicht in den Ruhestand versetzt wer-
den. Sie werden entlassen und fiir die Dauer der Beschéftigung
im Beamtenverhéltnis auf Widerruf in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nachversichert.

4. Beamte auf Zeit

Beamte auf Zeit treten mit Ablauf der Zeit, fiir die sie ernannt sind,
in den Ruhestand, wenn sie eine Dienstzeit von mindestens zehn
Jahren in einem Beamtenverhéltnis mit Dienstbeziigen zurlickge-
legt haben und weder nach Art. 122 Abs. 3 Satz 2 BayBG entlas-
sen noch erneut in dasselbe Amt flir eine weitere Amtszeit berufen
wurden. Fiir kommunale Wahlbeamte und fiir Amter mit leitender
Funktion im Beamtenverhéltnis auf Zeit gelten Sonderregelungen.

Rechtsquelle: Art. 123 Abs. 1 Satz 1 BayBG

Il. Wer entscheidet liber den Ruhestand?

Die Ruhestandsversetzung wird von der personalverwaltenden
Dienststelle verflgt, die fiir die Ernennung des Beamten zustandig
ist.

Rechtsquelle: Art. 71 Abs. 1 Satz 1 BayBG
I1l. Wer ist fiir die Festsetzung der
Versorgungsbeziige zustandig?

Fir Beamte des Freistaates Bayern ist die zustdndige Pensions-
behdrde das Landesamt fir Finanzen. Die 6rtliche Zustandigkeit



A. Anspruchsvoraussetzungen

ist nachfolgender Ubersicht zu entnehmen. Zusatzlich wurde die
zusténdige Beihilfestelle fir Versorgungsempfanger aufgefiihrt.

Wohnsitz im

Regierungsbezirk

Fiir sonstige

Landesamt fiir Dienststelle fiir Beihilfe

Finanzen -
Dienststelle

Beamte und Richter

Oberbayern Minchen Augsburg (Ausnahme:
Landeshauptstadt Miinchen
mit Landkreis Minchen und
Starnberg = Miinchen)

Niederbayern Regensburg Landshut

Oberpfalz Regensburg Regensburg

Schwaben Ansbach Augsburg

Unterfranken Ansbach Wiirzburg

Oberfranken Ansbach Bayreuth

Mittelfranken Ansbach Ansbach

Fir Beamte

der Polizei

Schwaben

Oberbayern

Niederbayern

Oberpfalz Regensburg Regensburg,
Bearbeitungsstelle Straubing

Unterfranken

Oberfranken

Mittelfranken Ansbach Regensburg,

Bearbeitungsstelle Straubing
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12 Grundziige der Beamtenversorgung

Beamte der kommunalen Gebietskdrperschaften erfragen die Zu-
standigkeiten bei ihrer personalverwaltenden Dienststelle.

Bei Wohnsitz auBerhalb des Freistaates Bayern ist die Dienststelle
Regensburg sowohl fir die Festsetzung der Versorgungsbeziige als
auch fur die Abrechnung der Beihilfe zustandig.

Rechtsquelle: Art. 144 BayBG
§ 6 und § 7 ZustV-Bezlige



B. Aligemeine Versorgungsbeziige 13

B. Allgemeine Versorgungsbeziige

Laufende
Zahlungen

- Uberblick -

Allgemeine Versorgung

Ruhegehalt

Kindererziehungszuschlag

Kindererziehungserganzungszuschlag

Pflege- und Kinderpflegeergdnzungszuschlag
Kinderbezogener Anteil des Familienzuschlags

Zeitlich befristete

Unterhaltsbeitrag fir Beamte auf Lebenszeit

Zahlungen und auf Probe, die wegen Dienstunféhigkeit
entlassen wurden
Ubergangsgeld fiir nicht auf eigenen Antrag
entlassene Beamte

Einmalige Ausgleich bei besonderer gesetzlicher

Zahlungen Altersgrenze (§ 48 BeamtVG)

Jahrliche Sonderzahlung (BaySZG)

Zahlungen
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C. Berechnung des Ruhegehalts

Das Ruhegehalt berechnet sich auf der Grundlage

 der ruhegehaltfahigen Dienstbezlge (§ 5 Abs. 1 BeamtVG)
und

 der ruhegehaltfahigen Dienstzeit (§ 4 Abs. 3 BeamtVG).

Das Ruhegehalt erhéht sich gegebenenfalls noch um Zuschlage
fiir Kindererziehungs-/Pflegezeiten (siche C Ill. 8). Bei Ruhe-
standseintritt vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze vermin-
dert sich das Ruhegehalt mdglicherweise um einen Versorgungs-
abschlag (siehe C lll. 5).

I. Welche Beziige werden dem Ruhegehalt
zugrunde gelegt?

Ruhegehaltfahige Dienstbezilige sind
a) das Grundgehalt einschlieBlich Amtszulagen,

b) der Familienzuschlag bis zur Stufe 1 und

c) sonstige Dienstbeziige, die im Besoldungsrecht als ruhege-
haltfahig bezeichnet sind.

Die Besoldungstabellen sind im Anhang abgedruckt.

Bestand wegen Teilzeitbeschéaftigung oder Beurlaubung nur ein
anteiliger oder kein Anspruch auf Dienstbeziige, werden gleich-
wohl die vollen (ungekirzten) Dienstbeziige als ruhegehaltfahig
zu Grunde gelegt. Die Berlcksichtigung von Freistellungen erfolgt
ausschlieBlich bei der Festsetzung der ruhegehaltfahigen Dienst-
zeit (vgl. C 1. 1).



C. Berechnung des Ruhegehalts

1. Grundgehalt

Besoldungsgruppe
MaBgebend ist die Besoldungsgruppe, die dem Beamten zuletzt zu-
gestanden hat, einschlieBlich etwaiger Amtszulagen.

Wurden die Dienstbeziige aus einem Beférderungsamt nicht min-
destens 2 Jahre lang bezogen, so sind nur die Dienstbezlige des
vorherigen Amtes ruhegehaltfahig. Der Zweijahreszeitraum beginnt
mit dem Tag, ab dem der Beamte Anspruch auf Dienstbeziige aus
dem Beforderungsamt hatte. Dies ist in der Regel der Tag der Er-
nennung oder der Tag der riickwirkenden Einweisung in eine Plan-
stelle. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezlge sind dabei nur
anzurechen, soweit sie als ruhegehaltfahig berlcksichtigt werden.

Dienstaltersstufe
Anzusetzen ist die Dienstaltersstufe, die der Beamte im Zeitpunkt
des Ruhestandseintritts erreicht hat.

Bei Beurlaubung ohne Dienstbeziige ist das Grundgehalt maBge-
bend, das zustehen wiirde, wenn am Tag vor dem Eintritt des Ver-
sorgungsfalles der Dienst nochmals aufgenommen worden wére
und dabei Vollbeschéaftigung vorlage (gegebenenfalls ist das Be-
soldungsdienstalter, nach der sich die Dienstaltersstufe errechnet,
hinauszuschieben).

Abweichende Regelung
Siehe unter E ,,Unfallfirsorge®.

2. Familienzuschlag

Fur die Gewédhrung des Familienzuschlags gelten die besoldungs-
rechtlichen Regelungen entsprechend. Anzusetzen ist der Famili-
enzuschlag, der dem Beamten nach dem Familienstand zustehen
wirde. Der Familienzuschlag der Stufe 1 (Ehegattenanteil) ist Be-
standteil der ruhegehaltfdhigen Dienstbezige.
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Familienzuschlag der Stufe 1 erhalten:

e verheiratete Beamte

e verwitwete Beamte

e geschiedene Beamte, wenn sie aus der Ehe zum Unterhalt ver-
pflichtet sind, dessen Hohe mindestens den Betrag der Stufe 1
des Familienzuschlags erreichen muss.

* ledige Beamte, die eine andere Person nicht nur voribergehend
in ihre Wohnung aufgenommen haben und ihr Unterhalt gewah-
ren, weil sie gesetzlich oder sittlich dazu verpflichtet sind und
der aufgenommenen Person sonstige Mittel zum Unterhalt in
Hohe des 6-fachen Betrages der Stufe 1 des Familienzuschlags
nicht zur Verfligung stehen.

Sind beide Ehegatten im dffentlichen Dienst beschéftigt, ist die Kon-
kurrenzregelung des § 40 Abs. 4 BBesG auch bei der Ermittlung der
ruhegehaltfahigen Dienstbeziige zu berlcksichtigen. Danach ist bei
den ruhegehaltfahigen Dienstbeziigen nur die Halfte des Familien-
zuschlags der Stufe 1 anzusetzen, wenn dem Ehegatten ebenfalls
der Familienzuschlag der Stufe 1 oder eine entsprechende Leistung
in Hohe von mindestens der Halfte des Hochstbetrages der Stufe 1
des Familienzuschlages zustiinde, weil er als Beamter, Richter, Sol-
dat oder Angestellter im 6ffentlichen Dienst beschéftigt oder nach
beamtenrechtlichen Grundsétzen versorgungsberechtigt ist.

Ein gegebenenfalls zustehender Kinderanteil im Familienzuschlag
(Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und den folgenden Stu-
fen des Familienzuschlags - kinderbezogener Anteil) wird hingegen
neben dem Ruhegehalt in voller Hohe gezahlt.

Rechtsquelle: § 50 Abs. 1 Satz 1 und 2 BeamtVG
§ 40 BBesG



C. Berechnung des Ruhegehalts

3. sonstige ruhegehaltfiahige Dienstbeziige

Hierunter fallen insbesondere ruhegehaltféahige Stellenzulagen,
die im Besoldungsgesetz als ruhegehaltfahig bezeichnet sind, so
beispielsweise die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der Vor-
bemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B oder
die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 2b der Vorbemerkungen zur
Bundesbesoldungsordnung C.

Il. Welche Zeiten sind ruhegehaltfahig?

Die ruhegehaltfahige Dienstzeit wird fiir die Berechnung des Ru-
hegehaltssatzes bendtigt. Es sind ausschlieBlich die versorgungs-
rechtlichen Vorschriften maBgebend. Das Besoldungsdienst- oder
Besoldungslebensalter ist nicht einschldgig. Zeiten vor Vollendung
des 17. Lebensjahres bleiben stets unberiicksichtigt.

Bei der Ermittlung der ruhegehaltfdhigen Dienstzeit wird unter-
schieden zwischen Zeiten, die bei Erflllung der geforderten Voraus-
setzungen von Amts wegen anzurechnen sind (§§ 6 bis 9, § 13 Abs.
1, § 67 Abs. 2 Satz 1, 2 BeamtVG) oder angerechnet werden sollen
(§ 10, § 67 Abs. 2 Satz 4 erster Halbsatz BeamtVG) und Zeiten die
auf Antrag im Rahmen einer Ermessensentscheidung angerechnet
werden konnen (§§ 11, 12, 13 Abs. 2, § 67 Abs. 2 Satz 3, Satz 4
zweiter Halbsatz BeamtVG).

Die Berechnung erfolgt nach Jahren und Tagen. Etwa anfallende
Tage sind unter Verwendung des Nenners 365 in Dezimaljahre mit
zwei Stellen nach dem Komma umzurechnen. Die zweite Dezimal-
stelle ist um eins zu erhéhen, wenn in der dritten Stelle eine der
Ziffern funf bis neun verbleiben wiirde.

Beispiel
32 Jahre 265 Tage = 32 + 265/365 = 32,726 = 32,73 Jahre

Rechtsquelle: § 14 Abs. 1 Satz 3 BeamtVG
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1. Beamtendienstzeiten

Anrechenbar ist die Zeit, die der Beamte vom ersten Tag seiner Be-
rufung in das Beamtenverhéltnis im Dienst eines offentlich-recht-
lichen Dienstherrn (Bund, Lander, Gemeinden, Gemeindeverbande
sowie Kdrperschaften, Anstalten und Stiftungen des offentlichen
Rechts mit Dienstherrneigenschaft) im Beamtenverhaltnis (auf Wi-
derruf, auf Probe, auf Lebenszeit oder auf Zeit) zuriickgelegt hat.
Dienstzeiten bei verschiedenen Dienstherren werden zusammen-
gezahlt.

Rechtsquelle: § 6 BeamtVG

Beurlaubung ohne Dienstbeziige

Die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezlige wird grundsatzlich
nicht als ruhegehaltfahige Dienstzeit berlcksichtigt. Nicht ruhege-
haltfdhig sind danach Zeiten

 einer Beurlaubung ohne Dienstbeziige aus familidaren oder ar-
beitsmarktpolitischen Griinden,

 eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst unter Verlust der
Dienstbezige und

* einer Beurlaubung fir die Erziehung eines Kindes - Elternzeit.

Die Zeit eines Erziehungsurlaubs (nunmehr Elternzeit) flr ein vor
dem 1. Januar 1992 geborenes Kind ist bis zu dem Tag in vollem
Umfang ruhegehaltfahig, an dem das Kind sechs Monate alt wurde.
Das gleiche gilt fir Zeiten einer Kindererziehung, wenn der Beamte
in dieser Zeit teilzeitbeschéftigt oder ohne Dienstbeziige beurlaubt
war .

Fir die nach dem 31. Dezember 1991 geborenen Kinder werden
Kindererziehungszeiten nicht mehr als ruhegehaltfahige Dienstzeit
berticksichtigt. Stattdessen wird fur diese Kinder ein Kindererzie-
hungszuschlag zum Ruhegehalt gewahrt (siehe C Ill. 8).

Die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbeziige kann jedoch be-
rucksichtigt werden, wenn spatestens bei Beendigung des Urlaubs



C. Berechnung des Ruhegehalts

schriftlich zugestanden worden ist, dass diese offentlichen Belan-
gen oder dienstlichen Interessen dient.

Rechtsquellen: Art. 89, 90 BayBG
§ 12 Urlv
§ 85 Abs. 7, § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 BeamtVG

Teilzeitbeschaftigung

Zeiten einer Teilzeitbeschéftigung sind nur zu dem Teil ruhegehalt-
fahig, der dem Verhaltnis der ermaBigten zur regelmaBigen Arbeits-
zeit entspricht. Bei Lehrern wird auf die wochentliche Pflichtstun-
denzahl abgestellt.

Beispiel

RegelmaBig wochentliche Arbeitszeit: 42 Stunden/Woche
Teilzeitbeschéaftigung fir ein Jahr mit 25 Stunden/Woche

Die Zeit der Teilzeitbeschaftigung ist zu 25/42 ruhegehaltfahig
(365 Tage x 25/42 = 217,26 Tage) und wird mit 217,26 Tage bei der
ruhegehaltfahigen Dienstzeit beriicksichtigt.

Rechtsquelle: § 6 Abs. 1 Satz 4 erster Halbsatz BeamtVG

Altersteilzeit (Antritt bis 31. Dezember 2009)

Eine Ausnahme bildet die Zeit einer Altersteilzeit nach Art. 91
BayBG, die im Umfang von neun Zehntel der Arbeitszeit ruhe-
gehaltfdhig ist, die der Bemessung der erméBigten Arbeitszeit
wahrend der Altersteilzeit zugrunde gelegt worden ist. Dabei spielt
keine Rolle, ob das Block- oder Teilzeitmodell gewahlt wurde.

Rechtsquelle: § 6 Abs. 1 Satz 3 zweiter Halbsatz BeamtVG

Beispiel 1

Angenommene Dauer der Altersteilzeitbeschéaftigung: 5 Jahre;
Vollbeschéftigung in den letzten 5 Jahren vor Beginn der Altersteilzeit:

5 Jahre (= Dauer der Altersteilzeitbeschaftigung) x 9/10 = 4 Jahre und
182,50 Tag ruhegehaltfahige Dienstzeit
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Beispiel 2

Angenommene Dauer der Altersteilzeitbeschéaftigung: 5 Jahre;
Beschéftigung in den letzten 5 Jahren vor Beginn der Altersteilzeit:
2 Jahre zu 2 der regelméBigen Arbeitszeit, 3 Jahre vollbeschéftigt.

Die letzten 5 Jahre vor Beginn der Altersteilzeit entsprechen einer
durchschnittlichen Arbeitszeit von 80 Prozent der regelmaBigen
Arbeitszeit (2 Jahre zu je 50 Prozent + 3 Jahre zu je 100 Prozent = 2 x
50 + 3 x 100 = 400: 5 = 80)

5 Jahre x 32/40 x 9/10 = 3 Jahre und 219 Tag ruhegehaltfdhige
Dienstzeit

Hinweis:
Im Falle einer Teilzeitbeschaftigung kann der zu Grunde zu legende
Anteilssatz der Bewilligung der Altersteilzeit entnommen werden.

Altersteilzeit (Antritt nach dem 31. Dezember 2009)

Wird die Altersteilzeit nach Art. 91 BayBG nach dem 31. Dezember
2009 angetreten, wird diese Zeit wie bei Teilzeitbeschaftigten in
dem Umfang beriicksichtigt, der dem Verhaltnis der erméaBigten zur
regelmaBigen Arbeitszeit entspricht. Insoweit wird auf die Ausfiih-
rungen zur Teilzeitbeschéaftigung hingewiesen.

Rechtsquelle: Art. 8 BayBVAnpG 2009 /2010

Quotelung von Ausbildungszeiten

Ausbildungszeiten (auch im Beamtenverhéltnis auf Widerruf - si-
ehe unter B Il. 5) sowie die Zurechnungszeit (siehe unter C Il. 6)
werden bei Freistellungen vom Dienst (Teilzeitbeschaftigung, Beur-
laubung ohne Dienstbezilige, Altersteilzeit) von insgesamt mehr als
zwolf Monaten nur zu dem Teil berticksichtigt, der dem Verhéltnis
der tatsachlichen ruhegehaltfahigen Dienstzeit zu der Dienstzeit
entspricht, die ohne die Freistellungen erreicht worden wére - so
genannte Quotelung. Dies gilt flir Freistellungen, die nach dem
30. Juni 1997 bewilligt und angetreten worden sind.

Rechtsquelle: §§ 6 Abs. 1 Satz 4, 12 Abs. 5, 13 Abs. 1 Satz 3 BeamtVG
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Ausnahmen:

 Freistellungen, die vor dem 1. Juli 1997 bewilligt und angetreten
wurden

* Freistellungen, die 6ffentlichen Belangen oder dienstlichen Inte-
ressen dienten und dementsprechend in vollem Umfang bei der
ruhegehaltfahigen Dienstzeit berlcksichtigt werden

* Freistellungen wegen Kindererziehung bis zu drei Jahren fur je-
des Kind (§ 6 Abs. 1 Satz 5 BeamtVG); dies gilt nicht flr die
Quotelung der Zurechnungszeit

 Teilzeitbeschéaftigung wegen begrenzter Dienstfahigkeit

Beispiel

Eine Beamtin ist wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand
getreten. Wahrend des Beamtenverhaltnisses war sie 11 Jahre teilzeit-
beschéftigt, davon 8 Jahre mit der Halfte und 3 Jahre mit zwei Dritteln
der regelmaBigen Arbeitszeit.

Berechnung des Gesamtfreistellungszeitraums sowie der IST-/SOLL-
Zeit zur Ermittlung der Quote

Gesamtfreistellungs- IST-Zeit SOLL-Zeit
zeitraum
Vollzeit 10 Jahre 10 Jahre
Teilzeit (1/2) 8 Jahre 4 Jahre 8 Jahre
Teilzeit (2/3) 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre
Vollzeit 19 Jahre 19 Jahre
Gesamt 11 Jahre 35 Jahre 40 Jahre

Der Gesamtfreistellungszeitraum {iberschreitet die Bagatellgrenze
(12 Monate), so dass die Ausbildungszeit zu quoteln ist.

Berechnung der Quote fiir die Kiirzung der Ausbildungszeit
IST-Zeit 35 Jahre
SOLL-Zeit 40 )Jahre = 0,875 = 0,88 = Quotient
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Berechnung der ruhegehaltfahigen Ausbildungszeit

Ausbildungszeit 3 Jahre
umgerechnet in Tage 1.095 Tage
multipliziert mit dem Quotienten 963,60 Tage

umgerechnet in Jahre und Tage ergibt 2 Jahre 233,60 Tage

Bei der Festsetzung der ruhegehaltfdhigen Dienstzeit ist die
Ausbildungszeit mit 2 Jahren und 233,60 Tagen zu berlicksichtigen.

Begrenzte Dienstfihigkeit

Zeiten der eingeschrénkten Verwendung wegen begrenzter Dienst-
fahigkeit nach § 27 BeamtStG sind nur zu dem Teil ruhegehaltfahig,
der dem Verhaltnis der erméaBigten zur regelméaBigen Arbeitszeit
entspricht. Es erfolgt aber mindestens eine Anrechnung im Um-
fang der Zurechnungszeit nach § 13 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG, also
zu2/3.

2. Wehr- oder Zivildienst

BerufsméaBiger Wehrdienst (als Berufssoldat oder Soldat auf Zeit)
und nichtberufsmaBiger Wehr- oder Zivildienst, der vor der Beru-
fung in das Beamtenverhaltnis zuriickgelegt wurde, zahlt zur ruhe-
gehaltfahigen Dienstzeit.

Rechtsquelle: §§ 8, 9 BeamtVG

3. Privatrechtliche Arbeitsverhiltnisse im 6ffentlichen
Dienst

Zeiten als Arbeitnehmer in einem privatrechtlichen (hauptberuf-
lichen) Arbeitsverhéltnis bei einem offentlich-rechtlichen Dienst-
herrn, die unmittelbar vor der Berufung in das Beamtenverhaltnis
(ohne zeitliche Unterbrechung) zuriickgelegt wurden und zur Er-
nennung geflihrt haben, sollen als ruhegehaltfahige Dienstzeit be-
riicksichtigt werden.

Rechtsquelle: § 10 BeamtVG
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4. Sonstige Zeiten

Zeiten in sonstigen Beschéaftigungsverhaltnissen konnen als ruhe-
gehaltfdhige Dienstzeiten berlicksichtigt werden. Die Anrechnung
der Zeiten steht im Ermessen des Versorgungsdienstherrn und
setzt einen Antrag des Beamten voraus. Anrechenbar sind folgende
vor der Berufung in das Beamtenverhéltnis liegende hauptberuf-
liche Zeiten:

* Zeit als Rechtsanwalt oder Notar (zur Halfte, hochstens 10 Jah-
re),

e Zeiten im Dienst offentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften
oder ihrer Verbande oder im o6ffentlichen oder nichtoffentlichen
Schuldienst (uneingeschrankt),

e Zeiten im Dienst der Fraktionen des Bundestages oder eines
Landtages oder kommunaler Vertretungskorperschaften (unein-
geschrankt),

e Zeiten im Dienst kommunaler Spitzenverbéande oder ihrer Lan-
desverbande sowie der Verbande der Sozialversicherung (unein-
geschrankt),

e Zeiten im auslandischen offentlichen Dienst (uneingeschrankt),

e Zeiten des Erwerbs besonderer Fachkenntnisse auf wissen-
schaftlichem, kiinstlerischem, technischem oder wirtschaft-
lichem Gebiet, die die notwendige Voraussetzung flr die Wahr-
nehmung des Amtes bilden (zur Hélfte, hdchstens 10 Jahre),

e Zeiten als Entwicklungshelfer (zur Halfte, héchstens 10 Jahre).

Rechtsquelle: § 11 BeamtVG

5. Ausbildungszeiten

Auch bei der Beriicksichtigung von Ausbildungszeiten hat der
Dienstherr einen Ermessensspielraum. Auf Antrag kénnen Zeiten
der fur die spatere Laufbahn vorgeschriebenen Ausbildung als ru-
hegehaltfahige Dienstzeit berlcksichtigt werden.
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Dazu zahlen die Mindestzeiten

 dervorgeschriebenen Fachhochschul-und Hochschulausbildung
bis zu einer Dauer von drei Jahren einschlieBlich der Prifungs-
zeit,

e die Zeit einer praktischen Ausbildung sowie eines Vorberei-
tungsdienst auBerhalb eines Beamtendienstverhaltnisses,

» einer fiir die Ubernahme in das Beamtenverhltnis vorgeschrie-
benen praktischen hauptberuflichen Tatigkeit.

Zeiten der allgemeinen Schulbildung werden nicht berlcksichtigt.
Bei Beamten des Vollzugsdienstes sowie des Einsatzdienstes der
Feuerwehr konnen an Stelle der vorgenannten Berlcksichtigung
die Zeiten einer praktischen Ausbildung und einer praktischen
hauptberuflichen Téatigkeit bis zu einer Dauer von finf Jahren be-
rucksichtigt werden, wenn sie fur das Amt forderlich sind.

Rechtsquelle: § 12 Abs. 1 und 2 BeamtVG

6. Zurechnungszeit

Bei Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfahigkeit vor Voll-
endung des 60. Lebensjahres wird die Zeit vom Eintritt des Versor-
gungsfalles bis zum Ablauf des Monats, in dem das 60. Lebensjahr
vollendet wird, zu zwei Drittel als ruhegehaltféhige Dienstzeit be-
ricksichtigt.

Rechtsquelle: § 13 Abs. 1 BeamtVG

Abweichende Regelung
Siehe unter E ,,Unfallfirsorge®.

Beispiel

Ein Beamter wird mit Ablauf des 54. Lebensjahres wegen
Dienstunfahigkeit in den Ruhestand versetzt. Bis dahin war er 27 Jahre
und 100 Tage vollbeschaftigt.

Die Zurechnungszeit betragt (60 Jahre - 54 Jahre =) 6 x 2/3 = 4
Jahre.
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Die ruhegehaltfahige Dienstzeit betrdgt insgesamt 31 Jahre und 100
Tage.

7. Professoren

Die Zeit vor der Berufung in ein Beamtenverhaltnis, in der Profes-
soren, Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Wis-
senschaftliche und Kiinstlerische Assistenten nach der Habilitation
dem Lehrkorper einer Hochschule angehort haben, ist ruhegehalt-
fahig. Nach § 67 BeamtVG ist auch die Zeit der Vorbereitung zur
Promotion (bis zu zwei Jahren) und kann die Zeit fir die Erbringung
der Habilitationsleistungen (bis zu drei Jahren) ruhegehaltfahig
sein.

Die nach erfolgreichem Abschluss eines Hochschulstudiums vor
der Ernennung zum Professor, Hochschuldozenten, Oberassi-
stenten, Oberingenieur, Wissenschaftlichen oder Kinstlerischen
Assistenten liegende Zeit einer hauptberuflichen Tatigkeit, in der
besondere Fachkenntnisse erworben wurden, die fiir die Wahrneh-
mung des Amtes forderlich sind, kann nach den Umstanden des
Einzelfalles ruhegehaltféhig sein, in der Regel jedoch hochstens bis
zu zehn Jahren.

Rechtsquelle: § 67 BeamtVG

I1l. Wie hoch ist das Ruhegehalt?
1. Ruhegehaltssatz

Der Ruhegehaltssatz drickt den Anteil der ruhegehaltfdhigen
Dienstbezuge aus, der dem Versorgungsempféanger als Ruhegehalt
gewahrt wird. Er berechnet sich aus der ruhegehaltféhigen Dienst-
zeit und zwar mit 1,875 Prozentpunkten pro Jahr. Der Hochstsatz
von 75 Prozent wird damit nach 40 ruhegehaltféhigen Dienstjahren
erreicht.
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Beispiel

Gesamte ruhegehaltfahige Dienstzeit 35 Jahre
210 Tage

umgerechnet in Dezimaljahre 35,575 Jahre
aufgerundet 35,58 Jahre
Ruhegehaltssatz (x 1,875) 66,712 Prozent
abgerundet 66,71 Prozent

Rechtsquelle: § 14 Abs. 1 BeamtVG

2. Ubergangsregelungen fiir am 31. Dezember 1991
vorhandene Beamte

Bis zum 31. Dezember 1991 galt fir die Berechnung des Ruhe-
gehaltssatzes eine degressive Pensionsskala uber 35 Jahre. Zum
1. Januar 1992 wurde die Berechnung mit dem BeamtVGANndG auf
die aktuelle lineare Pensionsskala umgestellt. Zur Besitzstandswah-
rung der am 31. Dezember 1991 vorhandenen Beamten wurde aus
Grinden des Vertrauensschutzes bei der Ermittlung des maBge-
benden Ruhegehaltssatzes eine Ubergangsregelung getroffen. Sie
wirkt sich allerdings nur dann bei der Berechnung des Ruhegehalts
aus, wenn der sich danach ergebende Ruhegehaltssatz glinstiger
ist als der nach aktuellem Recht berechnete Ruhegehaltssatz.

Rechtsquelle: § 85 BeamtVG

Das bedeutet, dass zundchst der Ruhegehaltssatz nach aktuellem
Recht zu ermitteln ist. Wird danach der Héchstruhegehaltssatz von
75 Prozent erreicht, kommt die Ubergangsregelung nicht zur An-
wendung.

Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine Vergleichsberechnung. Danach

bleibt der am 31. Dezember 1991 nach dem bis dahin geltenden

Recht erreichte Ruhegehaltssatz gewahrt . Dabei sind insbesonde-

re folgende Besonderheiten von Bedeutung:

e Die Anrechnung von Zeiten einer fur die Wahrnehmung des
Amtes forderlichen praktischen Ausbildung oder Tatigkeit fur
Vollzugsbeamte (siehe unter C Il. 5) kommt nicht in Betracht.
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e Die Anrechnung von Ausbildungszeiten erfolgt im Rahmen der
vorgeschriebenen Mindestzeit (keine Begrenzung auf drei Jah-
re).

» Eine etwa anfallende Zurechnungszeit richtet sich nach dem bis
zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht (Berechnung bis zum
Ablauf des Monats der Vollendung des 55. Lebensjahres mit ei-
ner Anrechnung zu 1/3).

Der Ruhegehaltssatz wird in zwei Schritten und zwar fir die Zeiten

vor dem 1. Januar 1992 und nach dem 31. Dezember 1991 berech-

net. Hierbei gilt Folgendes:

e Der am 31. Dezember 1991 erreichte Ruhegehaltssatz bleibt ge-
wahrt. Der zutreffende Ruhegehaltssatz ist nach folgender Ta-
belle zu ermitteln:

Zahl der Ruhege- Zahl der Ruhege-
vollendeten haltssatz vollendeten haltssatz
ruhegehaltfahigen (in %) ruhegehaltfahigen (in %
Dienstjahre Dienstjahre
bis zu 10 35 23 61
" 37 24 63
12 39 25 65
13 41 26 66
14 43 27 67
15 45 28 68
16 47 29 69
17 49 30 70
18 51 31 71
19 53 32 72
20 55 33 73
21 57 34 74
22 59 35 und mehr 75

* Jedes Jahr der ruhegehaltfahigen Dienstzeit ab 1. Januar 1992
erhoht den zum 31. Dezember 1991 erreichten Ruhegehaltssatz
um einen Prozentpunkt bis zum Hoéchstsatz von 75 Prozent.
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Der so ermittelte Ruhegehaltssatz darf allerdings den Ruhege-
haltssatz nicht Ubersteigen, der sich bei einer durchgangigen An-
wendung des am 31. Dezember 1991 geltenden Rechts auf die
gesamte Dienstzeit ergabe. Versorgungsabschlagsregelungen bei
Freistellungen vom Dienst nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsétze 2 u. 3
BeamtVG Fassung bis zum 31. Dezember 1991 werden bei Neu-
festsetzungen der Versorgungsbeziige auf Grund des Beschlusses
des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juni 2008 seither nicht
mehr angewendet. Versorgungsabschlagsregelungen nach dem bis
31. Juli 1984 geltenden Recht sind jedoch noch insoweit zu berilick-
sichtigen, als sie vor dem 1. August 1984 bewilligt wurden.

Rechtsquellen: § 85 Abs. 4 Satz 2 BeamtVG
Art. 7 Abs. 2 Fiinftes Gesetz zur Anderung dienstrechtlicher Vorschriften vom
25. Juli 1984 - BGBI | S. 998

Beispiel

Ruhegehaltssatz nach

aktuellem Recht (§ 14 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG) 42,14 Prozent
Ubergangsrecht (§ 85 Abs. 1 BeamtVG) 56,31 Prozent
Ubergangsrecht (§ 85 Abs. 4 Satz 2 BeamtVG) 61,00 Prozent

Der maBgebende Ruhegehaltssatz betragt 56,31 Prozent

3. Absenkung des Versorgungsniveaus

Mit dem Versorgungsanderungsgesetz 2001 wurden ReformmaB-
nahmen der gesetzlichen Rentenversicherung (Altersvermogensge-
setz und Altersvermdgensergéanzungsgesetz) in die Beamtenversor-
gung ubertragen und eine Absenkung des Versorgungsniveaus um
insgesamt 4,33 Prozent in die Wege geleitet. Danach betragt der
Hochstruhegehaltssatz kinftig 71,75 Prozent statt bisher 75,00
Prozent und der Steigerungssatz je vollem Jahr der ruhegehaltfa-
higen Dienstzeit 1,79375 Prozent statt 1,875 Prozent bisher (§ 14
Abs. 1 BeamtVG). Die Absenkung des Versorgungsniveaus gilt fur
alle am 1. Januar 2002 vorhandenen sowie kinftigen Versorgungs-
empféanger; ausgenommen sind Mindestversorgung und Unfallru-
hegehalt.
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Die Absenkung wird in acht gleichen Schritten durchgefiihrt, und
zwar bei den néachsten acht auf den 31. Dezember 2002 folgenden
Bezligeanpassungen. Danach werden bei den ersten sieben Be-
zugeanpassungen die ruhegehaltfahigen Dienstbeziige mit einem
Anpassungsfaktor multipliziert, der dem jeweiligen Stand der Ab-
senkung entspricht.

Der Anpassungsfaktor nach § 69 Abs. 3 BeamtVG betragt mit der
1. Anpassung (1. April 2003) 0,99458
2. Anpassung (1. April 2004) 0,98917
3. Anpassung (1. Oktober 2004)  0,98375
4. Anpassung (1. Oktober 2007)  0,97833
5. Anpassung (1. Mérz 2009) 0,97292
6. Anpassung (1. Mérz 2010) 0,96750
7. Anpassung 0,96208

Vor der achten Anpassung wird der Ruhegehaltssatz mit dem Fak-
tor 0,95667 multipliziert. Der so verminderte Ruhegehaltssatz gilt
ab diesem Zeitpunkt als neu festgesetzt und wird auf die unvermin-
derten ruhegehaltféhigen Dienstbezlige angewendet.

Fir die nach dem 31.Dezember 2001 pensionierten Beamtinnen
und Beamten gilt bis dahin der Steigerungssatz von 1,875 Prozent
und der Hochstruhegehaltssatz von 75 Prozent (§ 69e Abs. 2 Be-
amtVG).

Beispiel

Eine ruhegehaltféhige Dienstzeit von 36,75 Jahren multipliziert mit
1,875 ergibt einen Ruhegehaltssatz von 68,91 Prozent. Dieser wird auf
die mit dem Anpassungsfaktor von derzeit 0,97292 (Stand : 1. Marz
2009) multiplizierten ruhegehaltfahigen Dienstbezligen angewendet.

4. Hohe des Ruhegehalts

Auf der Grundlage der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige (siehe unter
C I.) und des sich aus der ruhegehaltfahigen Dienstzeit ergebenden
Ruhegehaltssatzes wird das Ruhegehalt ermittelt.

Ruhegehaltfahige Dienstbeziige x Ruhegehaltssatz = Ruhegehalt
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5. Versorgungsabschlag

Bei vorzeitigem Ruhestandsbeginn (Ruhestandseintritt vor Errei-
chen der jeweiligen gesetzlichen Altersgrenze) vermindert sich das
Ruhegehalt um einen Versorgungsabschlag.

Die Minderung des Ruhegehalts betragt 3,6 Prozent fir jedes Jahr,
um das der Beamte

1. vor Ablauf des Monats, in dem er das 63. Lebensjahr vollendet,
auf Antrag wegen Schwerbehinderung in den Ruhestand ver-
setzt wird,

2. vor Ablauf des Monats, in dem er die fir ihn geltende gesetz-
liche Altersgrenze erreicht, auf Antrag in den Ruhestand versetzt
wird,

3. vor Ablauf des Monats, in dem er das 63. Lebensjahr vollendet,
wegen Dienstunfahigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall be-
ruht, in den Ruhestand versetzt wird.

Die Minderung des Ruhegehalts betragt maximal 10,8 Prozent. Sie
bleibt auf Dauer bestehen und wirkt sich auch auf eine eventuell
zu zahlende Hinterbliebenenversorgung (Witwen- und Waisengeld)
aus.

Zum Versorgungsabschlag bestehen verschiedene Ubergangsrege-
lungen. So wird beispielsweise bei am 1. Januar 2001 vorhandenen
Beamten, die vor dem 16. November 1950 geboren sind und die
bereits am 16. November 2000 schwer behindert waren, kein Ab-
schlag nach § 14 Abs. 3 BeamtVG erhoben, wenn sie vorzeitig nach
Art. 64 Nr. 2 BayBG wegen Schwerbehinderung in den Ruhestand
treten.

Rechtsquelle: §§ 14 Abs. 3, 69d Abs.5 BematVG

Beispiel

Ein Beamter wird 2 Jahre 92 Tage vor der Vollendung des 63.
Lebensjahres auf Antrag wegen Schwerbehinderung in den Ruhestand
versetzt:
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2 Jahre 92 Tage = 2,25 Jahre x 3,6 Prozent = Abschlag in Hohe von 8,10
Prozent. Das heiBt, das Ruhegehalt vermindert sich um 8,10 Prozent.

Beispiel zur Berechnung des Versorgungsbezugs

Ruhestandseintritt eines Beamten auf Lebenszeit auf Antrag vor der ge-
setzlichen Altersgrenze.

Ruhegehaltfahige Dienstbeziige

Grundgehalt Besoldungsgruppe A9/Stufe 11 2.729,30 Euro
Familienzuschlag Stufe 1 111,70 Euro
allgemeine Stellenzulage 75,56 Euro
Gesamtbetrag der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige 2.916,56 Euro
Verminderung nach § 69 e Abs. 3 BeamtVG

durch Anpassungsfaktor 0,97292 auf 2.837,58 Euro

Ruhegehaltfihige Dienstzeit
Grundwehrdienst (§ 9 BeamtVG)

von 1. Juni 1964 bis 31. August 1965 1 Jahr 92 Tage
Beamter auf Widerruf (§ 6 BeamtVG)(

von 1. September 1965 bis 31. August 1967 2 Jahre 0 Tage
Beamtenverhaltnis (§ 6 BeamtVG)

von 1. September 1967 bis 31. August 2008 41 Jahre 92 Tage

erreichte ruhegehaltfahige Dienstzeit 44 )ahre 92 Tage

= 44,25 Jahre

Ruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG 75 Prozent

(44,25 x 1,875 = hochstens 75 Prozent)

Versorgungsbeziige

Gesamtbetrag der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige 2.837,58 Euro
davon 75 Prozent = Ruhegehalt 2.128,19 Euro
abziiglich Versorgungsabschlag § 14 Abs. 3 BeamtVG

vom 1. September 2008 bis 31. Oktober 2008 (=61 Tage) = 0,17 Jahre
0,17 Jahre x 3,6 Prozent

= 0,61 Prozent Versorgungsabschlag 12,98 Euro

Ruhegehalt nach Versorgungsabschlag (brutto) 2.115,21 Euro
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6. Mindestversorgung

Das Ruhegehalt betragt mindestens 35 Prozent der ruhegehaltfa-
higen Dienstbeziige (= amtsabhéangige Mindestversorgung), oder,
wenn dies glinstiger ist, 65 Prozent der ruhegehaltfahigen Dienst-
bezlige der Besoldungsgruppe A 4 (Endstufe) zuzlglich 30,68 Euro
(= amtsunabhéngige Mindestversorgung). Beamte, die allein wegen
langer Freistellungszeiten (Teilzeit, Altersteilzeit, Beurlaubung) mit
ihrem Ruhegehalt hinter der vorgeschriebenen Mindestversorgung
zuriickbleiben, erhalten nur das erdiente Ruhegehalt. Dies gilt nicht
bei Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfahigkeit.

Die Hoéhe der amtsunabhédngigen Mindestversorgung kann der
nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Personenkreis ohne voller halber
Familienzuschlag Familienzuschlag Familienzuschlag
§ 40 Abs. 1 BBesG  § 40 Abs. 4 BBesG
Art. 1§ 2 Abs. 2,3
HStruktG
Stufe des Familien- 1 1/2
zuschlags

Grundgehalt 1.991,83 1.991,83 1.991,83
(Endstufe A4)

Familienzuschlag 106,36 53,18

Ruhegehaltfahige 1.991,83 2.098,19 2.045,01
Dienstbeziige (RD)

Mindestruhegehalt 1.294,69 1.363,82 1.329,26
(= 65 % von RD)

(§ 14 Abs. 4 Satz 2

BeamtVG)

Erhéhung 30,68 30,68 30,68
(§ 14 Abs. 4 Satz 3
BeamtVG)

Mindestversorgung des 1.325,37 1.394,50 1.359,94
Ruhestandsbeamten

(§ 14 Abs. 4 Satz 2, 3

BeamtVG)
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Zu den Mindestversorgungsbeziigen treten gegebenenfalls noch
Unterschieds- und Ausgleichsbetrédge nach § 50 Abs. 1 und 3 Be-
amtVG, zu den Mindesthochstbetragen der Ruhestandsbeamten
und Witwen gegebenenfalls noch Unterschiedsbetréage nach § 50
Abs. 1 BeamtVG; bei den Mindesthochstbetréagen fur Waisen ist
ein ihnen gegebenenfalls zustehender Unterschiedsbetrag in die
Anteilsberechnung (40 Prozent) einzubeziehen. Von dem danach
sich ergebenden Gesamtbetrag ist flir den Vergleich auszugehen,
ob die Mindestversorgung oder die Mindesthdchstgrenze maBge-
bend sind.

Beispiel

Ruhestandseintritt einer 37-jahrigen Beamtin der Besoldungsgruppe
A 8 wegen Dienstunfahigkeit.

Ruhegehaltfahige Dienstbeziige
(einschlieBlich allgemeine Stellenzulage und

Familienzuschlag der Stufe 1) 2.462,02 Euro
Verminderung nach § 69 e Abs. 3 BeamtVG
durch Anpassungsfaktor 0,97292 auf 2.395,35 Euro

Ruhegehaltfahige Dienstzeit

(einschlieBlich Zurechnungszeit) 32 Jahre

Ruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG 60 Prozent
(32 x 1,875 = 60 Prozent)

Ruhegehalt 2.299,37 Euro x 60 Prozent 1.437,21 Euro
Versorgungsabschlag (§ 14 Abs. 3 BeamtVG) 10,80 Prozent 155,22 Euro
erdientes Ruhegehalt nach Versorgungsabschlag (brutto)  1.281,99 Euro

Vergleich mit amtsunabhangiger Mindestversorgung 1.394,50 Euro
(Stand 1. Marz 2009); der héhere Betrag wird als
Versorgungsbezug gezahlt.
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7. Voriibergehende Erh6hung des Ruhegehaltssatzes

Der Ruhegehaltssatz wird auf Antrag voribergehend (langstens
bis zum Ende des Monats der Vollendung des 65. Lebensjahres)
erhoht, wenn der Beamte keine Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung erhalt und

* bis zum Ruhestandsbeginn die Wartezeit von 60 Kalendermona-
ten in der gesetzlichen Rentenversicherung erfillt hat,

* wegen Dienstunféhigkeit in den Ruhestand versetzt worden oder
wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze (hierzu zahlt
auch die abweichende Regelung flr Lehrer) in den Ruhestand
getreten ist,

e einen Ruhegehaltssatz von 70 Prozent noch nicht erreicht hat,

 keine Einklnfte aus nichtselbstandiger oder selbstandiger Tatig-
keit, aus Gewerbebetrieb oder aus Land- und Forstwirtschaft be-
zieht (Einkilnfte bleiben auBer Betracht, soweit sie durchschnitt-
lich im Monat 325,00 Euro nicht bersteigen).

Die Erhohung betrégt 1 Prozent fur je 12 Kalendermonate der auf
die Wartezeit anrechnungsfahigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie
nicht als ruhegehaltfahig bericksichtigt sind. Der erhdhte Ruhege-
haltssatz darf 70 Prozent nicht Ubersteigen.

Rechtsquelle: § 14a BeamtVG

8. Kindererziehungszeiten

Die Zeit einer Kindererziehung kann in der Beamtenversorgung bei
dem Elternteil berlcksichtigt werden, der das Kind erzogen hat.
Haben beide Elternteile das Kind erzogen, wird die Erziehungszeit
einem Elternteil zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt bei der Mutter,
wenn die Eltern nicht durch Ubereinstimmende Erklarung eine Zu-
ordnung beim Vater bestimmt haben.
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Kindererziehungszuschlag

Fir die Zeit der Kindererziehung (héchstens jedoch fur 36 Monate)
wird ein Kindererziehungszuschlag gewahrt. Die Hohe des Kinder-
erziehungszuschlags betragt 0,0833 Entgeltpunkte je Monat der
Berucksichtigung aus dem aktuellen Rentenwert. Ein Entgeltpunkt
entspricht 27,20 Euro (Stand 1. Juli 2009). Bei einer Kindererzie-
hungszeit von 36 Monaten betrdgt der monatliche Kindererzie-
hungszuschlag derzeit maximal 81,57 Euro pro Kind.

Rechtsquelle: § 50a BeamtVG

Kindererziehungserginzungszuschlag

Werden mehrere Kinder erzogen oder wird wahrend der Erzie-
hungszeit Dienst geleistet, wird fir eine bis zur Vollendung des 10.
Lebensjahres des Kindes reichende Erziehungszeit, die nach dem
31. Dezember 1991 liegt, ein Kinderziehungserganzungszuschlag
gewahrt, soweit nicht bereits Anspruch auf Kindererziehungszu-
schlag besteht. Der Kindererziehungserganzungszuschlag betréagt
fir jeden Monat seiner Berlicksichtigung 0,0278 (bei Mehrfacher-
ziehung) beziehungsweise 0,0208 (bei Dienstleistung wahrend der
Erziehungszeit) des jeweils aktuellen Rentenwerts.

Sowohl der Kindererziehungszuschlag als auch der Kindererzie-
hungserganzungszuschlag dirfen zusammen mit der Ubrigen er-
dienten Versorgung bestimmte Hochstgrenzen nicht tberschreiten.
So dirfen sie zusammen mit einer gleichzeitig erworbenen Versor-
gung die unter Berlcksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze
erreichbare Rente nicht Ubersteigen. Liegt den Versorgungsbezu-
gen der Hochstruhegehaltssatz zu Grunde, werden keine Zuschlage
neben dem Ruhegehalt gezahlt. Im Ubrigen stehen diese Leistungen
im Rahmen der Beamtenversorgung nicht zu, soweit die Kinder-
erziehungszeiten bereits bei der gesetzlichen Rentenversicherung
berlcksichtigt werden.

Rechtsquelle: § 50b BeamtVG
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9. Pflegezuschlag

War ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI versicherungspflich-
tig, weil er (zum Beispiel neben einer in Teilzeitarbeit verbrachten
Beamtendienstzeit) einen Pflegebedirftigen nicht erwerbsméBig
gepflegt hat, erhélt er fir die Zeit der Pflege einen Pflegezuschlag
zum Ruhegehalt, sofern die allgemeine Wartezeit in der gesetz-
lichen Rentenversicherung nicht erfillt ist.

Die Hohe des Pflegezuschlages richtet sich nach dem Grad der
Pflegebedurftigkeit sowie nach dem AusmaB der Pflegetatigkeit der
Pflegeperson. Fir die Berechnung gelten die einschlagigen renten-
rechtlichen Bestimmungen.

Wie der Kindererziehungszuschlag wird der Pflegezuschlag dadurch
begrenzt, dass er zusammen mit der gleichzeitig erworbenen Ver-
sorgung nicht hoher sein darf als eine unter Berucksichtigung der
Beitragsbemessungsgrenze erreichbare Rente.

Rechtsquelle: § 50d, 50d Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 BeamtVG

10. Voriibergehende Gewahrung von Zuschlagen

Beamte, die vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden und die all-
gemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung erfillen,
aber auf Grund der rentenrechtlichen Voraussetzungen noch keine
Rentenleistungen beziehen koénnen, erhalten unter bestimmten
Voraussetzungen (siehe unter C Il. 7) voriibergehende Leistungen
entsprechend der Nr. 8 und 9.

Rechtsquelle: § 50e BeamtVG
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11. Weitere Leistungen

Familienzuschlag

Die kinderbezogenen Leistungen im Familienzuschlag (Unterschied
zwischen Stufe 1 und der zustehenden Stufe) werden neben dem
Ruhegehalt in voller Hohe gezahlt. Dies gilt auch fiir die Zahlung
neben dem Witwengeld und gegebenenfalls neben dem Waisen-
geld. Fir die Gewahrung gelten die besoldungsrechtlichen Bestim-
mungen.

Rechtsquelle: § 40 BBesG

Kindergeld

Das Kindergeld wird fir die Versorgungsempfanger von der zu-
standigen Pensionsbehdrde (als Familienkasse) festgesetzt und
ausgezahlt. Das Kindergeld ist eine Steuervergitung und daher im
Einkommensteuergesetz geregelt.

Rechtsquelle: §§ 32, 62 ff EStG

Sonderzahlung

Zur Versorgung gehort auch die jahrliche Sonderzahlung nach dem
BaySZG. In der Versorgung weichen die Bemessungsséatze der Son-
derzahlung von denen der Besoldung ab; sie betragen 60 Prozent
bis zur Besoldungsgruppe A 11 und 56 Prozent ab Besoldungsgrup-
pe A 12.
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D. Ruhens-, Anrechnungs- und
Kiirzungsvorschriften

Durch die Ruhens-, Anrechnungs- und Kirzungsvorschriften soll
eine Doppelversorgung oder Uberversorgung verhindert werden.
Die Anwendung der Ruhensvorschrift fiihrt fir die Dauer des Be-
zugs der jeweiligen Leistung bis hin zum gegebenenfalls vollstan-
digen Ruhen der Versorgungsbezige.

I. Bezug von Erwerbs- und
Erwerbsersatzeinkommen

Bezieht ein Versorgungsberechtigter Erwerbs- oder Erwerbser-
satzeinkommen, erhélt er daneben seine Versorgungsbeziige nur
bis zum Erreichen einer bestimmten Hochstgrenze. Nach Vollen-
dung des 65. Lebensjahres erfolgt eine Ruhensberechnung nur
noch dann, wenn Erwerbseinkommen aus einer Beschaftigung im
offentlichen Dienst bezogen wird (sogenanntes Verwendungsein-
kommen).

Rechtsquelle: § 53 BeamtVG

Erwerbseinkommen sind Einkiinfte aus

* nichtselbstandiger Arbeit
(Berticksichtigung der Werbungskostenpauschale nach § 9a
Satz 1 Nr. 1a EStG)

e selbstandiger Arbeit
(laut Einkommensteuerbescheid)

* Gewerbebetrieb

e Land- und Forstwirtschaft.

Dagegen gilt nicht als Erwerbseinkommen
* Aufwandsentschadigungen
 ein Unfallausgleich (§ 35 BeamtVG)
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¢ Einkilinfte aus Tétigkeiten, die nach Art und Umfang der Neben-
tatigkeiten im Sinne des § 42 Abs. 1 Satz 3 BRRG in der Fassung
bis 31. Marz 2009 (nunmehr Art. 82 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 - 6
BayBG) entsprechen (schriftstellerische, wissenschaftliche und
kinstlerische Tatigkeiten).

§ 42 Abs. 1 Satz 3 BRRG hat folgenden Wortlaut:
,, Nicht genehmigungspflichtig ist
1. eine unentgeltliche Nebentétigkeit mit Ausnahme
a) der Ubernahme eines Nebenamtes, einer in Satz 2 Halbsatz 1
nicht genannten Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft
sowie einer Testamentsvollstreckung,

b) der Ubernahme einer gewerblichen Ttigkeit, der Ausiibung eines
freien Berufes oder der Mitarbeit bei einer dieser Tatigkeiten,

¢) des Eintritts in ein Organ eines Unternehmens mit Ausnahme
einer Genossenschaft sowie der Ubernahme einer Treuhénder-
schaft,

2. die Verwaltung eigenen oder der NutznieBung des Beamten unterlie-
genden Vermaégens,

3. eine schriftstellerische, wissenschaftliche, kiinstlerische oder
Vortragstétigkeit des Beamten,

4. die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhéngende
selbstandige Gutachtertétigkeit von Lehrern an offentlichen
Hochschulen und Beamten an wissenschaftlichen Instituten und
Anstalten,

5. die Tétigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften
oder Berufsverbdnden oder in Selbsthilfeeinrichtungen der
Beamten.”

Erwerbsersatzeinkommen sind kurzfristig erbrachte Leistungen,
die Erwerbseinkommen ersetzen. Hierzu zéhlen insbesondere das
e Krankengeld

* Verletztengeld

* Kurzarbeitergeld

* Arbeitslosengeld

Die Berlcksichtigung des Erwerb- und Erwerbsersatzeinkommens
erfolgt grundsatzlich monatsbezogen. Wird Einkommen nicht in
Monatsbetrégen erzielt, ist das Einkommen des Kalenderjahres ge-
teilt durch zwdlf anzusetzen.
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Ausnahme bei Verwendungseinkommen

Verwendungseinkommen ist Einkommen aus einer Verwendung
im offentlichen Dienst. Bei Eintritt in den Ruhestand wegen Errei-
chen der gesetzlichen Altersgrenze wird Verwendungseinkommen
ab dem Kalenderjahr, in dem der Ruhestandsbeamte das 65. Le-
bensjahr vollendet, mit dem Einkommen des Kalenderjahres geteilt
durch zwolf Kalendermonate angesetzt (siehe unten Beispiel 2).

Als Héchstgrenze gelten

e fir Ruhestandsbeamte und Witwen die ruhegehaltfdhigen
Dienstbezige aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der
sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein Betrag in Hohe
des 1,5-fachen der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige aus der
Endstufe der BesGr A 4 (siehe nachfolgende Tabelle), zuziglich
eines evtl. zustehenden Unterschiedsbetrages im Familienzu-
schlag (Kinderanteil) nach § 50 Abs. 1 BeamtVG,

e flir Waisen: 40 Prozent der vorstehenden Hochstgrenze,

e fir Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfahigkeit, die nicht
auf einem Dienstunfall beruht, oder auf Antrag wegen ei-
ner Schwerbehinderung in den Ruhestand versetzt wurden,
bis zum Ablauf des Monats, in dem sie das 65. Lebensjahr
vollenden, 71,75 Prozent der Hochstgrenze fir Ruhestands-
beamte (siehe oben), zuziglich eines zustehenden Unter-
schiedsbetrages im Familienzuschlag (Kinderanteil) nach
§ 50 Abs. 1 BeamtVG sowie von 325,00 Euro (siehe Beispiel 1).

Auf die Hochstgrenze finden die unter B Ill. 2 erwéhnten MaB-
nahmen zur Absenkung des Versorgungsniveaus gleicherma-
Ben Anwendung.
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Mindestbelassung

Der Versorgungsberechtigte behalt mindestens 20 Prozent sei-
nes Versorgungsbezugs. Dies gilt jedoch nicht beim Bezug eines
Verwendungseinkommens, das sich mindestens aus derselben
Besoldungsgruppe oder einer vergleichbaren Vergltungsgruppe
berechnet, aus der sich auch die ruhegehaltfahigen Dienstbeziige
berechnen.

Personenkreis ohne voller halber
Familienzuschlag Familienzuschlag Familienzuschlag
§ 40 Abs. 1 BBesG  § 40 Abs. 4 BBesG
Art. 1§2 Abs. 2,3
HStruktG

Stufe des Familien- 1 1/2
zuschlags

Mindesthdchstgrenze
(§ 53 Abs. 2 Nr. 1,2
BeamtVG)

Ruhestandsbeamter

(150 Prozent der

ruhegehaltféhigen Dienst-

beziige) 2.987,75 3.147,29 3.067,52

Witwe

(150 Prozent der

ruhegehaltfahigen Dienst-

beziige) 3.147,29

Waise
(40 Prozent vom Betrag
des Ruhestandsbeamten) 1.195,10 1.258,92

Ruhestandsbeamter
(§ 53 Abs. 2 Nr. 1,2
BeamtVG) 2.505,13 2.621,55 2.563,34
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Beispiel 1

Ein Beamter wird wegen Dienstunfahigkeit in den Ruhestand versetzt.
Daneben erzielt er monatliche Einkiinfte aus nichtselbstandiger Arbeit

in Hohe von 1.100,00 Euro.

Ruhegehaltfahige Dienstbeziige

x Anpassungsfaktor § 69e Abs. 3 BeamtVG 0,97292
Ruhegehalt 75,00 Prozent
./. Versorgungsabschlag 10,80 Prozent
Ruhegehalt nach Versorgungsabschlag

Erwerbseinkommen monatlich
abziiglich Werbungskostenpauschale

§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG (1/12)

=920,00 Eurox 1/12 =

anzusetzendes Erwerbseinkommen

Ermittlung der Hochstgrenze

Ruhegehaltfahige Dienstbeziige

Besoldungsgruppe A 8/Endstufe

x Anpassungsfaktor § 69e Abs. 3 BeamtVG 0,97292
davon 75 Prozent 75,00 Prozent
Ruhegehalt

zuziglich Hinzurechnungsbetrag

Hochstgrenze

Mindesthdchstgrenze

Ermittlung des Versorgungsbezugs
Ruhegehalt nach Versorgungsabschlag
zuziglich anzusetzendes Erwerbseinkommen
= Gesamtversorgung

./. Hochstgrenze

= Ruhensbetrag

Ruhegehalt nach Versorgungsabschlag
./. Ruhensbetrag

= Geregelter Versorgungsbezug

Daneben Erwerbseinkommen von

2.522,40 Euro
2.454,09 Euro
1.840,57 Euro

198,78 Euro

1.641,79 Euro

1.100,00 Euro

76,67 Euro

1.023,33 Euro

2.577,97 Euro
2.508,16 Euro

1.881,12 Euro

325,00 Euro

2.206,12 Euro
2.621,55 Euro

1.641,79 Euro

1.023,33 Euro

2.665,12 Euro

2.621,55 Euro

43,57 Euro

1.641,79 Euro

43,57 Euro

1.598,22 Euro

1.100,00 Euro
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Beispiel 2

Ein Beamter tritt mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand. Er
erzielt Verwendungseinkommen in den Monaten Januar bis April und

Oktober von insgesamt jahrlich 5.000,00 Euro.

Ruhegehaltfahige Dienstbeziige
x Anpassungsfaktor § 69e Abs. 3 BeamtVG 0,97292
Ruhegehalt 72,00 Prozent

Erwerbseinkommen jahrlich
abziliglich Werbungskostenpauschale

§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG= 920,00 Euro x (1/1) =
anzusetzendes Erwerbseinkommen

Ermittlung der Hochstgrenze
Ruhegehaltfahige Dienstbeziige
Besoldungsgruppe A 12 /Endstufe
Héchstgrenze
Mindesthdchstgrenze

Ermittlung des Versorgungsbezugs

Ruhegehalt

zuziiglich anzusetzendes Erwerbseinkommen 1/12
= Gesamtversorgung

./. Hochstgrenze

= Ruhensbetrag

Ruhegehalt
./. Ruhensbetrag

= Geregelter Versorgungsbezug

Daneben Erwerbseinkommen von jéhrlich

3.685,11 Euro

3.585,32 Euro

2.581,43 Euro

5.000,00 Euro

920,00 Euro

4.080,00 Euro

3.777,96 Euro
3.777,96 Euro
3.147,29 Euro

2.581,43 Euro

340,00 Euro

2.921,43 Euro

3.777,96 Euro

0,00 Euro

2.581,43 Euro
0,00 Euro

2.581,43 Euro

5.000,00 Euro
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Il. Bezug mehrerer Versorgungsbeziige

Werden mehrere Versorgungsbeziige bezogen (zum Beispiel ne-
ben dem eigenen Ruhegehalt ein Witwengeld aus einem friheren
Beamtenverhaltnis des verstorbenen Ehegatten), ist eine Ruhens-
regelung nach § 54 BeamtVG durchzufiihren. Danach wird der
neuere Versorgungsbezug in voller Hohe gezahlt und der frihere
Versorgungsbezug nur soweit er zusammen mit dem neueren Ver-
sorgungsbezug bestimmte Hochstgrenzen nicht Uberschreitet. Be-
zieht eine Witwe als neueren Versorgungsbezug ein Ruhegehalt,
sind ihr daneben mindestens 20 Prozent des Witwengeldes zu be-
lassen (§ 54 Abs. 3 BeamtVG) und einem Ruhestandsbeamten, der
ein Witwengeld hinzu bezieht, mindestens ein Betrag in Hohe des
Ruhegehalts zuziglich 20 Prozent des Witwengeldes (§ 54 Abs. 4
Satz 2 BeamtVG).

I1l. Renten

Wird neben den Versorgungsbeziigen eine Rente bezogen, werden
die Versorgungsbeziige nur bis zum Erreichen einer bestimmten
Hochstgrenze gezahlt.

Rechtsquelle: § 55 BeamtVG

Als Renten gelten:

e Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung

e Renten aus einer zusatzlichen Alters- oder Hinterbliebenenver-
sorgung fir Angehorige des offentlichen Dienstes (z. B. VBL),

e Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung,

e Renten aus einer berufsstandischen Versorgungseinrichtung
oder aus einer befreienden Lebensversicherung, wenn der Ar-
beitgeber aufgrund eines Beschéftigungsverhaltnisses im of-
fentlichen Dienst mindestens die Hélfte der Beitrage oder Zu-
schusse in dieser Hohe geleistet hat.

Wird eine Rente nicht beantragt oder auf sie verzichtet oder an de-
ren Stelle eine Kapitalleistung, Beitragserstattung oder Abfindung
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gezahlt, tritt an die Stelle der Rente der Betrag, der vom Leistungs-
trager ansonsten zu zahlen gewesen ware (es wird also ein fiktiver
Rentenbetrag zur Ruhensregelung angesetzt). Dies gilt nicht, wenn
der Ruhestandsbeamte innerhalb von drei Monaten nach Zufluss
den Kapitalbetrag zuzliglich der hierauf gewahrten Zinsen an den
Dienstherrn abfihrt.

Als Renten im Sinne des § 55 Abs. 1 gelten nicht:

* bei Ruhestandsbeamten:
Hinterbliebenenrenten aus einer Beschéaftigung oder Tatigkeit
des (verstorbenen) Ehegatten

* bei Witwen und Waisen:
Renten aufgrund einer eigenen Beschéftigung oder Tatigkeit.

Nach § 55 Abs. 2 BeamtVG gelten als Hochstgrenzen:

e fir Ruhestandsbeamte der Betrag, der sich als Ruhegehalt erge-
ben wiirde, wenn der Berechnung zugrunde gelegt werden

a) bei den ruhegehaltfahigen Dienstbeziigen
die Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhe-
gehalt berechnet,

b) als ruhegehaltféhige Dienstzeit
die Zeit vom vollendeten 17. Lebensjahr bis zum Eintritt des
Versorgungsfalles zuziglich der Zeiten, um die sich die ruhe-
gehaltfdhige Dienstzeit gegebenenfalls erhéht (zum Beispiel
Zurechnungszeiten nach § 13 BeamtVG),

 fir Witwen und Waisen der Betrag, der sich als Witwengeld oder
Waisengeld aus der Hochstgrenze fur Ruhestandsbeamte erge-
ben wiirde,

 jeweils zuziglich des zustehenden Unterschiedsbetrages im Fa-
milienzuschlag nach § 50 Abs. 1 BeamtVG (Kinderanteile).
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Ist das an den Versorgungsempfanger zu zahlende Ruhegehalt
durch einen Versorgungsabschlag (§ 14 Abs. 3 BeamtVG) gemin-
dert, ist diese Minderung bei der Berechnung der Hochstgrenze
entsprechend zu berticksichtigen.

Der Teil der Rente, der auf freiwilligen Leistungen oder auf einer
Hoherversicherung beruht, bleibt bei der fiir die Ruhensregelung
anzusetzenden Rente auBer Ansatz. Dies gilt nicht, soweit der Ar-
beitgeber mindestens die Hélfte der Beitrage oder Zuschisse in
dieser Hohe geleistet hat.

Wurde das Beamtenverhéltnis, aus dem die Versorgung gewahrt
wird, vor dem 01. Januar 1966 begrindet, sind nur 60 Prozent der
anzusetzenden Rente bei der Ruhensregelung zu berticksichtigen.

Beispiel einer Ruhensregelung nach § 55 BeamtVG:

Ein lediger Ruhestandsbeamter der Besoldungsgruppe A 9 (Stufe 10)
bezieht eine Rente von 327,75 Euro, der 12,6742 Entgeltpunkte, da-
von 4,8107 Entgeltpunkte fiir freiwillige Beitragsleistungen zu Grunde
liegen. Sein Ruhegehalt errechnet sich mit einem Ruhegehaltssatz
von 74,00 Prozent abziglich eines Versorgungsabschlags von 3,60

Prozent
Ruhegehaltfahige Dienstbeziige 2.736,10 Euro
x Anpassungsfaktor § 69e Abs. 3 BeamtVG 0,97292 2.662,01 Euro
Ruhegehalt 74,00 Prozent 1.969,89 Euro
./. Versorgungsabschlag 3,60 Prozent 70,92 Euro
Ruhegehalt nach Versorgungsabschlag 1.887,18 Euro
Rente 327,75 Euro
abziiglich Anteil der auf freiwilligen Beitragen beruht

327,75 Euro x 4,8107 EP / 12,6742 EP = 124,40 Euro
anzusetzende Rente 203,35 Euro

Ermittlung der Hochstgrenze

Ruhegehaltfahige Dienstbeziige

Besoldungsgruppe A 9/Endstufe 2.797,28 Euro
x Anpassungsfaktor § 69e Abs. 3 BeamtVG 0,97292  2.721,53 Euro
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Fiktive ruhegehaltfahige Dienstzeit

Zeit vom vollendeten 17. Lebensjahr bis
zum Eintritt des Versorgungsfalles;
angenommen 40 Jahre 103,22 Tage

ergibt einen Ruhegehaltssatz von 75,00 Prozent

Ruhegehalt 2.041,15 Euro
./. Versorgungsabschlag 3,60 Prozent 73,48 Euro
Hochstgrenze 1.967,67 Euro

Ermittlung des Versorgungsbezugs

Ruhegehalt nach Versorgungsabschlag 1.887,18 Euro
zzgl. anzusetzende Rente 203,35 Euro
= Gesamtversorgung 2.090,53 Euro
./. Hochstgrenze 1.967,67 Euro
= Ruhensbetrag 122,86 Euro
Ruhegehalt nach Versorgungsabschlag 1.887,18 Euro
./. Ruhensbetrag 122,86 Euro
= Geregelter Versorgungsbezug 1.764,32 Euro
Daneben vom Rentenversicherungstrager gezahlt 327,75 Euro

IV. Kiirzung der Versorgungsbeziige nach
Ehescheidung

Aligemeines

Im Rahmen der Ehescheidung fiihrt das Familiengericht regelma-
Big einen Versorgungsausgleich iber die von den Ehepartnern wah-
rend der Ehezeit erworbenen Versorgungsanwartschaften durch.
Nach der Strukturreform des Versorgungsaugleichs (VAStrRefG)
zum 1. September 2009 werden im Rahmen eines scheidungsbe-
dingten Versorgungsausgleich die in der Ehezeit erworbenen An-
teile von Anrechten jeweils zur Hélfte zwischen den geschiedenen
Ehegatten geteilt. Der ausgleichsberechtigten Person steht die
Halfte des Werts des jeweiligen Ehezeitanteils (Ausgleichswert) zu.
Das Familiengericht Ubertragt fir die ausgleichsberechtigte Person
zulasten des Anrechts der ausgleichspflichtigen Person ein Anrecht
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in Hohe des Ausgleichswerts bei dem Versorgungstréager, bei dem
das Anrecht der ausgleichspflichtigen Person besteht (interne Tei-
lung). Die Versorgung der Beamten im Freistaat Bayern wird aller-
dings durch das VAStrRefG nicht in das System der internen Teilung
einbezogen, so dass der Versorgungsausgleich wie bisher tber die
Begriindung eines Anrechts bei einem Tréger der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erfolgt (externe Teilung - § 16 VersAusglG). Die
Aufwendungen, die durch die im Versorgungsausgleich begriin-
deten Rentenanwartschaften entstanden sind, hat der Trager der
Versorgungslast dem Versicherungstrager zu erstatten. Im Gegen-
zug sind die Versorgungsbeziige des Ruhestandsbeamten und ggf.
seiner Hinterbliebenen zu kirzen. Die Kirzung erfolgt unabhéngig
davon, ob dem Ausgleichsberechtigten bereits eine Rente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung gewahrt wird.

Rechtsquelle: § 57 BeamtVG

Scheidung eines aktiven Beamten

Wird ein aktiver Beamter rechtskraftig geschieden und ist der Be-
amte Ausgleichsverpflichtender, werden die Versorgungsbeziige
des Beamten grundsatzlich ab Ruhestandsbeginn gekiirzt, unab-
hangig davon, ob der friihere Ehegatte bereits Leistungen erhalt.

Ausnahmen:

e Auf Antrag des Ruhestandsbeamten kann die Kirzung ausge-
setzt werden, solange die ausgleichsberechtigte Person (der
frihere Ehegatte) aus einem im Versorgungsausgleich erwor-
benen Anrecht keine laufende Versorgung erhalten kann und sie
gegen die ausgleichspflichtige Person ohne die Kiirzung durch
den Versorgungsausgleich einen gesetzlichen Unterhaltsan-
spruch hatte. Die Kirzung ist grundsétzlich in Héhe des Unter-
haltsanspruchs, der bei ungekurzter Versorgung gegeben ware,
auszusetzen. Uber die Anpassung und deren Abanderung ent-
scheidet das Familiengericht.

Rechtsquelle: §§ 33, 34 VersAusglG



D. Ruhens-, Anrechnungs- und Kiirzungsvorschriften

* Beim Tod der ausgleichsberechtigten Person, wird das Anrecht
der ausgleichspflichtigen Person auf Antrag nicht langer gekdirzt,
wenn die ausgleichsberechtigte Person die Versorgung aus dem
im Versorgungsausgleich erworbenen Anrecht nicht langer als
36 Monate bezogen hat.

Rechtsquelle: §§ 37, 38 VersAusglG

* Solange die aus einem Versorgungsausgleich verpflichtete Per-
son eine laufende Versorgung wegen Invaliditit oder Erreichens
einer besonderen Altersgrenze erhalt und sie aus einem im Ver-
sorgungsausgleich erworbenen Anrecht keine Leistungen bezie-
hen kann. In der Regel kann dies nur bei nach dem 31. August
2009 durchgefihrten Versorgungsausgleichen der Fall sein.

Rechtsquelle: §§ 35, 36 VersAusglG

Scheidung eines Ruhestandsbeamten

Wird ein Ruhestandsbeamter geschieden, wird dessen Ruhegehalt
erst dann gekdrzt, wenn aus der gesetzlichen Rentenversicherung
des ausgleichsberechtigten (friiheren) Ehegatten eine Rente zu ge-
wahren ist. Dies gilt nicht fiir die Hinterbliebenen des Ausgleichs-
pflichtigen.

Rechtsquelle: § 57 Abs. 1 Satz 2 BeamtVG
Kiirzungsbetrag
Der Kirzungsbetrag errechnet sich aus dem vom Familiengericht
festgestellten monatlichen Ausgleichsbetrag, der sich um die seit
dem Ende der Ehezeit eingetretenen Erhohungen oder Verminde-
rungen der beamtenrechtlichen Beziige, die in festen Betragen
festgesetzt sind, erhdht oder vermindert.

Rechtsquelle: § 57 Abs. 2 BeamtVG

Liegen mehrere Ehescheidungen vor, in denen der Beamte jeweils
zum Ausgleichsverpflichteten bestimmt wurde, werden die in je-
dem Scheidungsverfahren festgestellten Ausgleichsbetrage jeweils
vom Ende der Ehezeit bis zum Zeitpunkt der Kirzung hochgerech-
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net und anschlieBend zu einem gemeinsamen Kiirzungsbetrag zu-
sammengefasst.

Beispiel zu § 57 BeamtVG:

Mit rechtskréftigem Urteil des Familiengerichts wurde zu Lasten
der Versorgungsanwartschaft des Beamten fiir die Ehegattin
(Ausgleichsberechtigte) eine Anwartschaft von monatlich 113,58 Euro,
bezogen auf den 30. September 2003, begriindet. Der geschiedene
Beamte wird zum 01. April 2009 in den Ruhestand versetzt.

Der Kiurzungsbetrag, um den die Versorgungsbeziige gekurzt werden,
berechnet sich aus dem Ausgangsbetrag von 113,58 Euro, der sich
um die seit dem 30. September 2003 eingetretenen Erhéhungen, die
in festen Betrégen festgesetzt sind, erhoht (die ,,Erhéhungen in festen
Betragen® konnen geringfiigig von den allgemeinen Bezligeerhdhungen
abweichen; sie werden in den jeweiligen Besoldungs- und -versor-
gungsanpassungsgesetzen bekannt gegeben).

Begriindete Anwartschaften 113,58 Euro
+ Erhéhung zum 1. April 2004 um 0,90 Prozent 1,02 Euro
114,60 Euro
+ Erhéhung zum 1. August 2004 um 0,90 Prozent 1,03 Euro
115,63 Euro
+ Erhéhung zum 1. Oktober 2007 um 2,90 Prozent 3,35 Euro
118,98 Euro
+ Erhohung zum 1. Mérz 2009 um 2,90 Prozent 3,45 Euro
= Kirzungsbetrag 122,43 Euro

Das zahlbare Ruhegehalt berechnet sich wie folgt:

Ruhegehalt: 1.887,18 Euro
./. Kiirzungsbetrag nach § 57 BeamtVG: 122,43 Euro
= zahlbarer Versorgungsbezug (brutto): 1.764,75 Euro



E. Unfallfiirsorge 51

E. Unfallfirsorge

- Uberblick -

Unfallfiirsorgeleistungen sind Ausfluss der dem Dienstherrn oblie-
genden allgemeinen Fursorgepflicht. Die Unfallfirsorge umfasst
insbesondere:

Unfallfiirsorge

Laufende Zahlungen Unfallruhegehalt

Zeitlich befristete Unterhaltsbeitrag fur entlassene
Zahlungen dienstunfallverletzte Beamte

Heilverfahren

Unfallausgleich

Einmalige Zahlungen Einmalige Unfallentschadigung

Sachschadenersatz

Rechtsquelle: § 30 Abs. 2 BeamtVG

I. Unfallruhegehalt

Voraussetzung

Ist der Beamte infolge eines Dienstunfalls dienstunfahig gewor-
den und in den Ruhestand getreten, erhadlt er ein Unfallruhegehalt.
Dienstunfall ist ein auf duBerer Einwirkung beruhendes, plotzliches,
ortlich und zeitlich bestimmbares, einen Kdrperschaden verursa-
chendes Ereignis, dass in Ausibung oder infolge des Dienstes ein-
getreten ist.

Rechtsquelle: § 36 Abs. 1 BeamtVG
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Hohe Unfallruhegehalt

Die Berechnung des Unfallruhegehalts richtet sich grundsétzlichen
nach den allgemeinen Vorschriften. Folgende Besonderheiten sind
zu beachten:

e Esistdie aktuelle Besoldungsgruppe zur Zeit der Ruhestandsver-
setzung ohne Wartefristeinschrdnkung und die Stufe zu Grunde
zu legen, die bis zum Eintritt in den Ruhestand hatte erreicht
werden konnen.

* Die Zurechnungszeit wird nur zur Halfte berticksichtigt.

e Der nach § 14 Abs. 1 BeamtVG errechnete Ruhegehaltssatz er-
hoht sich um 20 Prozent; das Unfallruhegehalt betragt minde-
stens 66 2/3 Prozent der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige und
darf 75 Prozent der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige nicht tber-
steigen.

Rechtsquelle: § 36 Abs. 3 BeamtVG

Il. Erhohtes Unfallruhegehalt

Erhéhtes Unfallruhegehalt wird gewéhrt, wenn ein Beamter sich bei
Austibung der Diensthandlung einer damit verbundenen besonde-
ren Lebensgefahr ausgesetzt und infolge dieser Gefahrdung einen
Dienstunfall mit einer Minderung der Erwerbsfahigkeit von minde-
stens 50 v. H. erlitten hat.

Rechtsquelle: § 37 BeamtVG



F. Steuerliche Behandlung

F. Steuerliche Behandlung

Der Versorgungsbezug ist zu versteuern. Nach § 19 Abs. 2 EStG ist
hierbei ein Versorgungsfreibetrag sowie ein Zuschlag zum Versor-
gungsfreibetrag zu berticksichtigen.

Die Hohe des Versorgungsfreibetrages sowie des Zuschlags zum
Versorgungsfreibetrag bestimmt sich seit dem Jahr 2005 nach dem
Jahr des Versorgungsbeginns. Der Versorgungsfreibetrag und der
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag werden ab dem Jahr 2006 fur
jeden neu in den Ruhestand tretenden Jahrgang abgeschmolzen,
bis sie (ab dem Jahr 2040) ganz entfallen.

Der zum Ruhestandsbeginn berechnete Versorgungsfreibetrag und
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag gelten grundséatzlich fir die
gesamte Laufzeit des Versorgungsbezugs. Sie werden jedoch neu
berechnet, wenn sich der Versorgungsbezug wegen der Anwen-
dung von Anrechnungs-, Ruhens-, Erhdhungs- oder Kirzungsrege-
lungen erhoht oder vermindert. Dies ware zum beispiel der Fall bei
der Anrechnung von Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen nach
§ 53 BeamtVG sowie bei der Anrechnung von anderen Versor-
gungsbezigen (§ 54 BeamtVG) oder von Renten (§ 55 BeamtVG).

Beim Wechsel von einem Versorgungsbezug zu einem Hinterblie-
benenbezug (Witwen- oder Waisengeld) richten sich der Versor-
gungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag nach
dem Jahr des Beginns des Versorgungsbezugs des Versorgungsur-
hebers - Verstorbenen -. Der Versorgungsfreibetrag und der Zu-
schlag zum Versorgungsfreibetrag erméBigen sich hierbei jedoch
fur jeden vollen Kalendermonat, fir den keine Versorgungsbezige
gezahlt werden, um ein Zwolftel.
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G. Hinterbliebenenversorgung

Die Alimentationspflicht des Dienstherrn setzt sich nach dem Tod
des Beamten mit einem eigensténdigen Anspruch der hinterblie-
benen Familienangehorigen fort. Die Hinterbliebenenversorgung
umfasst folgende Leistungen:

Hinterbliebenenversorgung

Laufende Witwen- oder Witwergeld, Waisengeld
Zahlungen

Kinderzuschlag zum Witwen- oder Witwergeld

Kinderbezogener Anteil des Familien-
zuschlags

Unterhaltsbeitrag fir nicht witwengeld-
berechtigte Witwen

Unterhaltsbeitrag flr nicht waisengeld-
berechtigte Waisen

Zeitlich befristete  Unterhaltsbeitrage
Zahlungen

Einmalige Zahlungen Beziige fir den Sterbemonat
Sterbegeld

Witwen-, oder Witwerabfindung

Jahrliche Zahlungen Sonderzahlung




G. Hinterbliebenenversorgung

I. Witwengeld

Anspruch

Der Uberlebende Ehegatte eines Beamten auf Lebenszeit oder
eines Ruhestandsbeamten hat grundsatzlich Anspruch auf Witwen-
geld. Dies gilt nicht, wenn die Ehe mit dem Verstorbenen nicht min-
destens ein Jahr gedauert hat oder wenn die Ehe erst nach Eintritt
in den Ruhestand geschlossen worden ist und der Ruhestandsbe-
amte zur Zeit der EheschlieBung das finfundsechzigste Lebensjahr
bereits vollendet hatte. Besteht aus letzterem Grund kein Anspruch
auf Witwengeld, ist ein Unterhaltsbeitrag bis zur Hohe des Witwen-
geldes zu gewahren; Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen sind
dabei in angemessenem Umfang anzurechnen.

Rechtsquelle: § 19, 22 Abs. 1 BeamtVG

Hohe

Das Witwengeld betragt 55 Prozent des Ruhegehalts, das der Ver-
storbene erhalten hat oder beim Eintritt in den Ruhestand am To-
destag hétte erhalten kénnen. Wurde die Ehe vor dem 1. Januar
2002 geschlossen und ist mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Ja-
nuar 1962 geboren, so betragt das Witwengeld 60 Prozent des Ru-
hegehalts. Das Witwengeld ist zu kiirzen, wenn die Witwe mehr als
20 Jahre jinger war als der Verstorbene und aus der Ehe kein Kind
hervorgegangen ist.

Rechtsquelle: § 20 Abs. 1 Satz 1, 69e Abs. 5 BeamtVG

Die Witwengeldzahlung endet mit dem Tod oder der Wiederverhei-
ratung der Witwe.

Rechtsquelle: § 61 BeamtVG
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Il. Waisengeld

Anspruch
Die Kinder eines verstorbenen Beamten auf Lebenszeit oder eines
verstorbenen Ruhestandsbeamten erhalten Waisengeld.

Rechtsquelle: § 23 BeamtVG

Dies gilt nicht, wenn das Kindschaftsverhéltnis durch Annahme als
Kind begriindet wurde und der Ruhestandsbeamte zu diesem Zeit-
punkt bereits im Ruhestand war und das 65. Lebensjahr vollendet
hat.

Hohe

Das Waisengeld betragt fir Halbwaisen 12 Prozent und fir Vollwai-
sen 20 Prozent des Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat
oder beim Eintritt in den Ruhestand am Todestag hatte erhalten
konnen.

Rechtsquelle: § 24 BeamtVG

Die Zahlung des Waisengeldes endet grundséatzlich mit Vollendung
des 18. Lebensjahres. Auf Antrag wird das Waisengeld unter be-
stimmten Voraussetzungen (zum Beispiel Schul- oder Berufsaus-
bildung) uber das 18. Lebensjahr hinaus bis zum 27. Lebensjahr
weitergewahrt.

Rechtsquelle: § 61 BeamtVG
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Anhang

I. Besoldungstabellen (Stand 1. Mirz 2009)

Anlage 1 Besoldungsordnung A Grundgehaltssatze

Anlage 2 Besoldungsordnung B Grundgehaltssatze

Anlage 3 Besoldungsordnung R Grundgehaltssatze

Anlage 4  Besoldungsordnung W Grundgehaltsséatze

Anlage 5  Besoldungsordnung C Grundgehaltssétze,
Stellenzulagen, Zulagen

Anlage 9 Familienzuschlag

Die Nummerierung der oben aufgefiihrten Anlagen entspricht den
Anlagen des Gesetzes zur Anpassung der Beziige 2009/2010 vom
27. Juli 2009 (GVBI S. 348).
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Besoldungsordnung B

Grundgehaltssiitze

(Monatsbetriige)
Giltig ab 1. Mirz 2009
Besoldungs- Eure
gruppe
B1 5.254,85
B2 6.106,36
B3 6.466,82
B4 6.844.38
BS5 7.271,55
B6 7.686,59
B7 8.084,49
B& 8.499.20
BY9 9.014,13
B 10 10.613,16
Bl 11.025,30

Anlage 2
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Anlage 9
Familienzuschlag
(Monatsbetriige)

Gilltig ab 1. Mirz 2009

Stufe 1 Stufe 2

(§ 40 Abs. 1 Bundes- (8§ 40 Abs. 2 Bundes-
besoldungsgesetz) besoldungsgesetz)

Euro Euro

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 106,36 201,89

iibrige Besoldungsgruppen 111,70 207,23

Bei mehr als einem Kind erhdht sich der Familienzuschlag fiir das zweite zu beriicksichtigende Kind um
95,53 €, fiir das dritte und jedes weitere zu beriicksichtigende Kind um 296,13 €.

Erhihungsbetriige fiir die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhaht sich fiir das erste zu beriicksichtigende Kind in den Besol-
dungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 €, ab Stufe 3 fiir jedes weitere zu beriicksichtigende Kind

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 25,56 €,

in der Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 € und

in der Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 €.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe
zuriickbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusiitzlich gewdihrt.

Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 98,86
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 104,95
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Il. Besoldungstabellen (Stand 1. Mirz 2010)

Anlage 1 Besoldungsordnung A Grundgehaltssatze

Anlage 2 Besoldungsordnung B Grundgehaltssatze

Anlage 3 Besoldungsordnung R Grundgehaltssatze

Anlage 4  Besoldungsordnung W Grundgehaltsséatze

Anlage 5  Besoldungsordnung C Grundgehaltssétze,
Stellenzulagen, Zulagen

Anlage 9 Familienzuschlag

Die Nummerierung der oben aufgefiihrten Anlagen entspricht den
Anlagen des Gesetzes zur Anpassung der Beziige 2009/2010 vom
27. Juli 2009 (GVBI S. 348).
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Anlage 2

Besoldungsordnung B
Grundgehaltssiitze
(Monatsbetriige)
Gilltiz ab 1. Miirz 2010
Besoldungs- Eure
gruppe
B1 5.317.91
B2 6.179,64
B3 6.544,42
B4 6.926,51
BS 7.364,88
B6 7.778.83
B7 8.181,50
B8 £.601,19
B9 9.122,30
B 10 10.740,52
Bl 11.157.60
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Anhang Besoldungstabellen 2010

Anlage 9
Familienzuschlag
(Monatsbetriige)

Giiltig ab 1. Mirz 2010

Stufe 1 Stufe 2

(§ 40 Abs. | Bundes- (§ 40 Abs. 2 Bundes-
besoldungsgesetz) besoldungsgesetz)

Euro Euro

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 107,64 204,32

iibrige Besoldungsgruppen 113,04 209,72

Bei mehr als einem Kind erhtht sich der Familienzuschlag fiir das zweite zu beriicksichtigende Kind um
96,68 €, fiir das dritte und jedes weitere zu beriicksichtigende Kind um 299,68 €.

Erhdhungsbetriige fiir die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhoht sich fiir das erste zu beriicksichtigende Kind in den Besol-
dungsgruppen A 2 bis A 5um je 5,11 €, ab Stufe 3 flir jedes weitere zu berlicksichtigende Kind

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 25,56 €,

in der Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 € und

in der Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 €.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe
zuriickbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusitzlich gewihrt.

Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 100,05
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 106,21
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Abkiirzungen

BayBG
BayHschPG
BayBVAnpG
BaySzZG

BBesG
BeamtVG
BeamtVGAndG

BeamtStG
BGBI
BVerfG
EStG

GVBI
HStruktG
SGB

Urlv

VAHRG

VAStrRefG

VersAusg|G
ZustV-Bezuge

Bayerisches Beamtengesetz
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz
Gesetz zur Anpassung der Beziige
Bayerisches Sonderzahlungsgesetz
Bundesbesoldungsgesetz
Beamtenversorgungsgesetz

Gesetz zur Anderung des Beamtenversorgungs-
gesetzes und sonstiger dienst- und versorgungs-
rechtlichen Vorschriften

Beamtenstatusgesetz
Bundesgesetzblatt
Bundesverfassungsgericht
Einkommensteuergesetz
Gesetz- und Verordnungsblatt
Haushaltsstrukturgesetz
Sozialgesetzbuch

Verordnung tUber den Urlaub der bayerischen
Beamten und Richter

Gesetz zur Regelung von Hérten im Versorgungs-
ausgleich

Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsaus-
gleichs

Versorgungsausgleichsgesetz

Verordnung Uber Zusténdigkeiten fur die Fest-
setzung, Anordnung und Abrechnung der Bezlige
von Bediensteten und Versorgungsempfangern



Hinweise

Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Offentlichkeits-
arbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf
weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern
im Zeitraum von finf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahl-
werbung verwendet werden. Dies gilt fur Landtags-, Bundestags-,
Kommunal- und Europawahlen. Missbrauchlich ist wéahrend dieser
Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an In-
formationsstéanden der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken
und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.
Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der
Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die
Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Partei-
nahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Grup-
pen verstanden werden konnte.

Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung
ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Bei publizistischer Verwertung Angabe der Quelle und Ubersen-
dung eines Belegexemplars erbeten.

Das Werk ist urheberrechtlich geschitzt. Alle Rechte sind vorbehal-
ten. Die Broschire wird kostenlos abgegeben, jede entgeltliche
Weitergabe ist untersagt.

71



72 Impressum

Herausgeber Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
Presse und Offentlichkeitsarbeit
Odeonsplatz 4
80539 Miinchen

E-Mail info@stmf.bayern.de

Internet www.stmf.bayern.de

Rechtsstand September 2009
1. Auflage 2009

Druck Druckerei Wiesendanger GmbH, Murnau

Inhalt gedruckt auf Recyclingpapier.

Wollen Sie mehr Uber die Arbeit der Bayerischen Staatsregierung
wissen?

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht
zur Bayerischen Staatsregierung. Unter
Telefon 0180 1 201010 (3,9 Cent pro
Minute aus dem deutschen Festnetz; o
abweichende Preise aus Mobilfunknet- BAYERNID|RE|(T
zen; ab 1. Marz 2010 Mobilfunkpreise \www.bavern.ce T Tel 0180 1201010
maximal 42 Cent pro Minute) oder per E-Mail unter der Adresse
direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und Broschi-
ren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hin-
weise zu Behorden, zustéandigen Stellen und Ansprechpartnern bei
der Bayerischen Staatsregierung.

Diese Broschire wurde mit groBer Sorgfalt zusammengestellt. Eine
Gewahr fir die Richtigkeit und Vollstdndigkeit kann dennoch nicht
ubernommen werden.



	A. Anspruchsvoraussetzungen
	I. Wer hat Anspruch auf Versorgung?
	1.	Beamte auf Lebenszeit
	2.	Beamte auf Probe
	3.	Beamte auf Widerruf
	4.	Beamte auf Zeit

	II. Wer entscheidet über den Ruhestand?
	III. Wer ist für die Festsetzung der 	Versorgungsbezüge zuständig? 

	B. Allgemeine Versorgungsbezüge
	C. Berechnung des Ruhegehalts
	I. Welche Bezüge werden dem Ruhegehalt zugrunde gelegt?
	II. Welche Zeiten sind ruhegehaltfähig?
	1.	Beamtendienstzeiten 
	2.	Wehr- oder Zivildienst 
	3.	Privatrechtliche Arbeitsverhältnisse im öffentlichen
		Dienst
	4.	Sonstige Zeiten
	5.	Ausbildungszeiten
	6.	Zurechnungszeit 
	7.	Professoren 

	III. Wie hoch ist das Ruhegehalt?
	1.	Ruhegehaltsatz
	2.	Übergangsregelungen für am 31. Dezember 1991
		vorhandene Beamte
	3.	Absenkung des Versorgungsniveaus
	4.	Höhe des Ruhegehalts
	5.	Versorgungsabschlag 
	6.	Mindestversorgung
	7.	Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes
	8.	Kindererziehungszeiten
	9.	Pflegezuschlag
	10.	Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen
	11.	Weitere Leistungen


	D. Ruhens-, Anrechnungs- und  Kürzungsvorschriften
	I. Bezug von Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen
	II. Bezug mehrerer Versorgungsbezüge
	III. Renten
	IV. Kürzung der Versorgungsbezüge nach Ehescheidung

	E. Unfallfürsorge
	I. Unfallruhegehalt
	II. Erhöhtes Unfallruhegehalt

	F. Steuerliche Behandlung
	G. Hinterbliebenenversorgung
	I. Witwengeld
	II. Waisengeld

	Anhang
	I.	Besoldungstabellen (Stand 1. März 2009)
	II.	Besoldungstabellen (Stand 1. März 2010)


